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[bookmark: _GoBack]Mustersatzung einer unselbstständigen Stiftung 
des öffentlichen Rechts
Satzung
der unselbstständigen Stiftung 
.................................................................
(Sondervermögen der Evangelischen Kirchengemeinde ..................................................)

Der Evangelische Kirchengemeinderat hat am …………..………die Errichtung einer 
unselbstständigen Stiftung des öffentlichen Rechts beschlossen. Die Stiftung wird mit einem Grundstockvermögen von ………………………..…€ ausgestattet und erhält folgende Satzung:
§1
Name
(1) Der Name der unselbständigen Stiftung lautet :
..................................................................................................................
(2) Sie ist eine unselbstständige Stiftung öffentlichen Rechts in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde ………………………….
§ 2
Zweck der Stiftung
(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kirchengemeinde .......................................

(2) Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch:

a) .........................................................................

b) ..........................................................................
c) ..........................................................................
d) ..........................................................................
(3) Die Stiftung erfüllt ihren Zweck aus den Erträgen des Grundstockvermögens und aus etwaigen Zuwendungen, soweit diese nicht zur Vermehrung des Grundstockvermögens bestimmt sind. Im Interesse eines dauerhaften Bestandes der Stiftung ist das Grundstockvermögen in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten.
§ 3
Vermögen der Stiftung
	(1) Das Vermögen der Stiftung sowie ihre Einnahmen und Ausgaben werden im Haushaltsplan und in der Rechnungsführung der Evangelischen Kirchengemeinde ............................................................ gesondert ausgewiesen.
(2) Die Rechnungsführung obliegt der Evangelischen Kirchengemeinde ..........................
(3) Das Grundstockvermögen besteht bei Errichtung aus 
a) ……………………………………………
b) ……………………………………………

(4) Dem Grundstockvermögen wachsen alle Zuwendungen zu, die dazu bestimmt sind 
 (Zustiftungen).
§ 4
Verwaltung der Stiftung
(1) Die Stiftung wird durch den Evangelischen Kirchengemeinderat verwaltet. Der Kirchengemeinderat überträgt diese Aufgabe auf den Stiftungsrat nach § 6.
(2) 	Im Übrigen richtet sich die Verwaltung des Stiftungsvermögens nach dem kirchlichen Gesetz über die Vermögensverwaltung und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden (KVHG) in der jeweils gültigen Fassung.
§ 5
Stiftungsrat
	(1) Der Stiftungsrat besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden des Kirchengemeinderats und der Stellvertreterin bzw. dem Stellvertreter sowie ............ weiteren Mitgliedern des Kirchengemeinderats der Evangelischen Kirchengemeinde ............................................., die auf die Dauer von sechs Jahren vom Kirchengemeinderat gewählt werden. Wiederwahl ist möglich. 
(2) Der Stiftungsrat tritt mindestens einmal jährlich zusammen.
	3) Er wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden und deren Stellvertreterin bzw. dessen Stellvertreter. 
(4) Der Stiftungsrat hat die Aufgabe, über die Anlage des Sondervermögens sowie der Verwendung der Erträge des Stiftungsvermögens zu entscheiden. Er informiert den Kirchengemeinderat regelmäßig über die Aktivitäten und finanziellen Verhältnisses der Stiftung. Über die Sitzungen des Stiftungsrats ist ein Protokoll aufzunehmen.
(5) Hinsichtlich der Beschlussfassung gilt Art. 108 GO entsprechend. 
§ 6
Stifterversammlung
(1) Der Stifterversammlung gehören alle Stifter und Zustifter (ab einem Betrag von …………………………..….. €) an.
(2) Die Stifterversammlung berät den Stiftungsrat in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung.
(3) Der Stiftungsrat kann mit der Mehrheit von ¾ der Stimmen Mitglieder der Stifterversammlung aus wichtigem Grund jederzeit abberufen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein Verstoß gegen die Ziele der Stiftung.
(4) Die Stifterversammlung ist über die Arbeit der Stiftung in regelmäßigen Abständen zu unterrichten.
§ 7
Rechnungslegung
	(1) Die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung wird im Rahmen der Prüfung der Evangelischen Kirchengemeinde vom Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Landeskirche in Baden geprüft.

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
§ 8
Satzungsänderung/ Umwandlung
(1) Die Satzung kann durch den Kirchengemeinderat geändert werden.
(2) Der Kirchengemeinderat kann bei einem Erreichen des Stiftungsvermögens von . . . . . . . .  Euro die Umwandlung in eine rechtlich selbstständige Stiftung beschließen und die Satzung hierzu entsprechend ändern.
(3) Der Beschluss bedarf der Genehmigung des Evangelischen Oberkirchenrats in Karlsruhe.
§ 9
Aufhebung der Stiftung
	(1) Die Stiftung kann nur aufgehoben werden, wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks rechtlich oder tatsächlich nicht mehr möglich ist oder sich die Verhältnisse wesentlich geändert haben oder der Stiftungsrat einen Antrag nach Absatz 3 stellt. Die Aufhebung erfolgt durch Beschluss des Kirchengemeinderats mit der Mehrheit der gesetzlich stimmberechtigten Mitglieder.
	(2)  Die Stiftung kann mit einer anderen zu einer neuen Stiftung zusammengelegt werden, wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks hierdurch nicht gefährdet wird.
(3) Sofern das Stiftungsvermögen ab dem elften Jahr des Bestehens der Stiftung die Summe von . . . . . . . . . . . .  Euro um mehr als . . . . . . . . . . . . . . .  Euro unterschreitet, kann der Stiftungsrat beim Kirchengemeinderat der Evangelischen  Kirchengemeinde………….  den Antrag auf Aufhebung der Stiftung stellen. Vor dem Antrag auf Aufhebung ist die Stifterversammlung zu hören.
[bookmark: _Hlk33696814](4) Der Beschluss bedarf der Genehmigung des Evangelischen Oberkirchenrats in Karlsruhe.
(5) Bei Aufhebung der Stiftung fällt das Stiftungsvermögen an die Evangelische Kirchengemeinde............................................
§ 10
In-Kraft-Treten der Satzung
(1) Diese Satzung tritt am .......................... in Kraft.

(2) Der Beschluss des Kirchengemeinderats über die Errichtung dieser Stiftung wurde 
am ………………….. gemäß § 4 Abs.1 Nr. 11 KVHG vom Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe genehmigt.
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